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Der Schweizerische Bundesrat über Gegenwart und Zukunft
unseres Wehrwesens.

(Fortsetzung.)

Nach innen sind es zwei, die wir hier erwähnen möchten,
derjenige des Milizheeres und der andere der allgemeinen Wehrpflicht.
Das Milizsystem erlaubt eine verhältnismäßig kurze Ausbildung und
ermöglicht zugleich eine starke Ausnützung der vorhandenen Kräfte.
In finanzieller Hinsicht belastet es ein Land bedeutend weniger als
eine stehende Armee. Dagegen geht die Erleichterung doch nicht so

weit, wie der Fernerstehende häufig anzunehmen geneigt ist. Wohl
sind die Dienstleistungen verhältnismäßig gering; auf der andern
Seite muß aber das Material, sei es nun die Bekleidung oder Bewaffnung

oder sei es anderes Kriegsgerät, entsprechend der Zahl der
ausgebildeten Soldaten bereit stehen, und diese Zahl ist verhältnismäßig
nicht kleiner, im Gegenteil, sie ist größer als in vielen Ländern mit
stehenden Heeren. Die Anforderungen an die Güte dieses Materials
sind von denjenigen anderer Länder nicht verschieden. Die Kosten,
die daraus sich ergeben, sind also unter allen Umständen groß und
können, sofern wir wenigstens etwas gelten sollen, nicht unter ein
gewisses Maß hinabgeführt werden.

Der Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht ist maßgebend für
die Zahl unserer Eekruten und damit für die Zahl und Größe unserer
Einheiten und Truppenkörper und den Bestand der Armee an
Menschen und Kriegsmaterial überhaupt. Die allgemeine Wehrpflicht
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